
 

Referat Recht und Ordnung Auskunft erteilt: 
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Lisa Wolff Seite 1 von 2 
Rathaus Nord, Benzinoring 1 3. Obergeschoss / Zimmer C 302 
67657 Kaiserslautern E-Mail lisa.wolff@kaiserslautern.de 
Telefon 0631 365-4261  
Telefax 0631 365-1327  
  

 
Fragebogen zur Lagerung kleiner Mengen an Explosivstoffen 

 
 
Name, Vorname:                                                                                    . 
 
 
1) Die Aufbewahrung erfolgt in einem : 
 
  Einfamilienhaus    Mehrfamilienhaus    unbewohnten Gebäude 
 
2) In welchem Raum werden die Explosivstoffe gelagert? (z.B. Gerätekammer, Keller  
     usw.) 
 
 
                                                                                                                                           .  
 
3) Der unter 2) aufgeführte Aufbewahrungsraum ist  
 
    bewohnt     unbewohnt  
 
4) Ist in dem Aufbewahrungsraum eine Druckentlastungsfläche  
     vorhanden? (z.B. Fenster)  
 

 Ja  Nein 

5) Ist der Aufbewahrungsraum feuerhemmend abgetrennt/ ausgeführt 
 

 Ja  Nein 

6) Erfolgt die Aufbewahrung in einem Behältnis (z.B.: Kassetten,    
     Wandschränke, Panzerschränke usw.)? 

 Ja  Nein 

         Wenn ja:       
                        6.1) Ist das Behältnis verschließbar 
 

 Ja  Nein 

                        6.2) Ist das Behältnis gegen Wegnahme gesichert? 
 

 Ja  Nein 

                        6.3) Können Befestigungen und Beschläge von außen  
                                entfernt werden? 
 

 Ja  Nein 

                        6.4) Ist das Behältnis von Außen mit dem  
                               Gefahrensymbol versehen  
 

 Ja  Nein 

                        6.5) Besitzt die Tür des Aufbewahrungsraums ein  
                               außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss? 

 Ja  Nein 

                                 6.5.1)wenn ja: greift das Sicherheitsschloss   
                                           bereits  nach der Schließung?   
 
 

 Ja  Nein 

7) Werden die Explosivstoffe so aufbewahrt, dass deren Temperatur    
     75 ° C nicht überscheiten 
 

 Ja  Nein 

8) Wird im Aufbewahrungsraum offenes Licht oder offenes Feuer  
     verwendet 
 

 Ja  Nein 

9) Werden im Aufbewahrungsraum leicht entzündliche oder  
     brennbare Materialien gelagert 

 Ja  Nein 
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10) Sind in der nähe des Aufbewahrungsortes geeignete  
       Einrichtungen zur Brandbekämpfung vorhanden (z.B. 6 kg  
       Feuerlöscher, Wandhydrant) 
 

 Ja  Nein 

11) Werden Zündhütchen getrennt von dem übrigen Explosivstoff  
       aufbewahrt? 

 Ja  Nein 

 
 
 
 
_______________________, __________                       __________________________ 
Ort                  Datum                                       Unterschrift 

 


